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Einwohnergemeinde 
4402 Frenkendor f  

GEMEINDEZENTRUM 
Bereich Bau 
Bächliackerstrasse 2 
Telefon 061 906 10 50 
E-Mail reservation@frenkendorf.ch 

Gesuch Saalbau Wilden Mann 

Kontakt Saalwart:            076 580 23 79 Räume mit Art der Ausrüstung: 

Ansprechperson: Saal (alle weiteren Räume inkl.) 

Telefon Mobile: Bühne 

Telefon Privat / Geschäft: Lautsprechanlage 

E-Mail: Funkmikrofon (Handmikrofon & Headset) 

Art der Veranstaltung: Kabelmikrofone 1-5 

Beamer 

Projektionsleinwand 

Wochentag     Datum     Zeit Foyer (max. 50 Personen) 
Durchführungsdatum: Beamer 

1. Probe: Mobile Leinwand 2.5m breit 

2. Probe: Kleiner Saal (max. 20 Personen) 

3. Probe: Beamer 

4. Probe: Mobile Leinwand 2.5m breit 

5. Probe: Office (Küche), dazu buchbar 

Hauptprobe: Pfannen / Bainmarie 

Übernahme: Nach Absprache mit dem Saalwart  Industriekaffeemaschine    
 (ohne Bohnen), zusätzlich CHF 75.00 

Rückgabe: Nach Absprache mit dem Saalwart 

Anzahl Besucher ca.: 

Eintrittspreis CHF: 

Verein / Name: 

Adresse: 

PLZ / Ort: 
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Einwohnergemeinde 
4402 Frenkendor f  

GEMEINDEZENTRUM 
Bereich Bau 
Bächliackerstrasse 2 
Telefon 061 906 10 50 
E-Mail reservation@frenkendorf.ch 

Gebührentarif pro Tag 

Saal CHF 900.00 

Foyer CHF 450.00 

Kleiner Saal CHF 150.00 

Probe ab 4. Tag (bis 3 Proben unentgeltlich) CHF 180.00 

Gesamtbetrag: 

Rechnung gestellt am: 

Die Gebührentarife werden in Rechnung gestellt, sofern es sich um einen kommerziellen Anlass handelt. 
Die Rechnung wird nach dem Anlass gestellt. Bitte keine Vorauszahlung. 
Die Freinachtbewilligung ist mit einem separaten Gesuch bei der Gemeindepolizei zu beantragen.  

 Ich habe die beiliegenden Weisungen und den Bestuhlungsplan für die Benützung des Saalbaus 
Wilden Mann gelesen und verbindlich zur Kenntnis genommen. 

Reservation vom  

Visum Bereich Bau 

Bewilligung 
Gemeinderat Frenkendorf 
Gemeindepräsident Gemeindeverwalter 

Roger Gradl 
Gemeindepräsident 

Thomas Schaub 
Gemeindeverwalter 

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte Formular an: 

Gemeindeverwaltung Frenkendorf 
Bereich Bau 
Bächliackerstrasse 2 
4402 Frenkendorf 
oder an reservation@frenkendorf.ch 

Besten Dank für Ihre Bemühungen. 

Verteiler 
Gesuchsteller  
Gasthof Wilden Mann 
Saalwart Manuel Huber 
Bauverwaltung 
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Einwohnergemeinde 
4402 Frenkendor f  

 
GEMEINDEZENTRUM 
Bereich Bau 
Bächliackerstrasse 2 
Telefon 061 906 10 50 
E-Mail  reservation@frenkendorf.ch 
 
Abgabe Protokoll Saal Wilden Mann 
 

Bruch oder Verlust: Anzahl Preis Total 

    

    

    

Mängel bei Übergabe:    

    

    

    

Mängel bei Rückgabe:    

    

    

    

Abfallmenge wird verrechnet: Anzahl Preis Total 

Sack à 110 Liter    

Besonderer Reinigungsaufwand:    

Art der Verschmutzung:     

     

    

Zeitaufwand:     

     
 
Datum:  Unterschrift Saalwart:  

Datum:   Unterschrift Mieter:  
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Weisungen für die Benützung des Saalbaus Wilden Mann 

Ansprechperson: 
Saalwart oder Stellvertreter 
076 580 23 79  

1. Anmeldung 
Die definitive Anmeldung ist spätestens 4 Wochen 
vor dem Anlass an den Bereich Bau Frenkendorf 
einzureichen. 
 
2. Getränkelieferungen 
Aufgehoben gemäss GRB Nr. 56.  
 

3. Übernahme des Saalbaus 

3.1 Zeitpunkt 
Der Übernahmetermin des Saalbaus ist frühzeitig vor 
dem Anlass mit dem Saalwart zu vereinbaren. Dieser 
setzt den Termin der Übernahme fest 
 
3.2 Aushändigung des Schlüssels, Depot  
Der Schlüssel wird vom Saalwart gegen Hinterlegung 
einer Depotgebühr von 100 Franken ausgehändigt. 
 
3.3 Einrichtungen und Inventar 
Der Saalbau wird in sauberem Zustand und mit 
Konsumationsbestuhlung übergeben. Eine andere 
Anordnung muss von den Saalmieter/innen selbst 
ausgeführt werden. Ohne spezielle Vereinbarung mit 
dem Saalwart ist die Konsumationsbestuhlung vor der 
Rückgabe des Saalbaus wiederherzustellen. Ein 
Bestuhlungsplan befindet sich im Saal. 
Die Liste des Mietinventars bildet Bestandteil des 
Saalbaus. 
 
4. Sorgfaltspflicht 
Die Saalmieter/innen verpflichten sich, die Lokalitäten 
und das Inventar mit Sorgfalt zu behandeln, sauber zu 
halten und vor Schaden zu schützen. 
 
5. Rückgabe des Saalbaus 

5.1 Zeitpunkt 
Rückgabetermin des Saalbaus ist rechtzeitig mit dem 
Saalwart zu vereinbaren. Diese setzt den Termin der 
Rückgabe fest. 
 
5.2 Schlüsselrückgabe 
Der Schlüssel ist dem Saalwart zurückzugeben. Die 
Depotgebühr wird bei der Schlüsselrückgabe 
rückerstattet. Beim Verlust des Schlüssels verfällt die 
Depotgebühr der Gemeinde. 
 
5.3 Mietinventar 
Die Liste des Mietinventars ist mit dem Schlüssel der 
Bauverwaltung zu übergeben. Bruch und 
Materialverluste sind in der Rubrik „Bruch oder 
Verlust“ mit den genauen Zahlen einzutragen. Das 
Total der Schäden wird zur Miete aufgerechnet. 
 

Von den Saalmieter/innen nicht deklarierte Verluste 
und/oder Schäden werden zusätzlich mit einer 
Umtriebsgebühr von CHF 25.00 belastet.  
 
5.4 Office 
Boden, Einrichtungen und Inventar (Geschirr, 
Besteck) im Office sind sauber nass zu reinigen; 
Geschirr und Besteck ist ordnungsgemäss zu 
versorgen, Geschirrbruch zu deklarieren. 
Bei der Rückgabe in nicht vorschriftsgemässem 
Zustand wird eine pauschale Reinigungsgebühr von 
CHF 100.00 zusätzlich zur Miete in Rechnung 
gestellt.  
 
5.5 Toiletten 
Die Toilettenanlagen sind ebenfalls nass zu reinigen 
und in sauberem Zustand zurückzugeben. 
Bei der Rückgabe in nicht vorschriftsgemässem 
Zustand, wird eine pauschale Reinigungsgebühr von 
CHF 100.00 zusätzlich zur Miete in Rechnung 
gestellt. 
 
5.6 Übrige Räume 
Alle übrigen Räume des Saalbaus sind besenrein 
zurückzugeben. Abfallbehälter, Papierkörbe und 
Aschenbecher sind zu entleeren. Die Abfälle sind 
vorschriftsgemäss unter Verwendung der offiziellen 
Gebührenmarken der Gemeinde zu entsorgen. 
Für nicht entleerte Abfallbehältnisse oder nicht 
entsorgte Abfälle wird eine Pauschalgebühr von CHF 
25.00 zusätzlich zur Mietgebühr erhoben. 
 
6. Einverständnis des Mieters/der Mieterin 
Der/die Unterzeichnete hat die Weisungen gelesen 
und erklärt, diese in allen Teilen zu akzeptieren. 
 
7. Rauchverbot 
In sämtlichen öffentlichen Einrichtungen, Gebäuden 
sowie Räumen der Einwohnergemeinde Frenkendorf 
herrscht ein absolutes Rauchverbot.  
 
8. In Kraft treten 
Diese Weisungen treten am 21. März 2015 sofort in 
Kraft. Sie ersetzen die Weisungen vom 25. Februar 
2009. 
 
Hinweis 
Für Veranstaltungen mit grösserer Personenbelegung 
ist der Gemeindepolizei Frenkendorf ein Verkehrs- 
und Parkierkonzept vorzulegen. 
 

 
 
 
 
 
 

Der Mieter/die Mieterin:  
 
 
  Datum:  
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Bestuhlungsplan 
 
Bankettbestuhlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konzertbestuhlung 
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Die Mietpartei nimmt zur Kenntnis: 
 

 Der Saal wird in der Bankettbestuhlung übernommen und wieder zurückgegeben 
 

 Maximalbelegung: Bankettbestuhlung 193 Personen / Konzertbestuhlung 431 Personen 
(inkl. Balkon)  
 

 Falls der Saal durch mehr als die maximal vorgesehene Personenanzahl belegt wird, ist 
ein Sicherheitskonzept zu erstellen. Die Fluchtwege von 1.20m sind einzuhalten. 
 

 Bei Nichteinhaltung haftet der Mieter. 
 

 
  Zur Kenntnis genommen: 

 

Der Mieter/die Mieterin:  
 
 
  

Datum:  
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